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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.2002

Norm

MRG §30 Abs3

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 30 Abs 3 letzter Satz MRG, wonach Eigenbedarf nur zugunsten von Personen geltend gemacht

werden kann, die (allenfalls zusammen) mindestens Hälfteeigentümer sind oder zu diesen in dem in § 30 Abs 2 Z 5

oder 6 genannten Naheverhältnis stehen, ändert nichts an der grundsätzlich fehlenden Aktivlegitimation des

Hälfteeigentümers zur Aufkündigung von Bestandverträgen.
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